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Diese Experten sind der Ansicht, dass die Verbrennung von bleihaltigem
Benzin eine gewisse Gefahr in sich berge. Um dies aber zu beweisen,
miisste man Versuche an Menschen anstellen konnen. Die Beobachtungen
in Amerika sollen nicht ausreichend sein, da man erst nach Verlauf von
10—15 Jahren von einem sicheren Beweis reden honne. Wenn dieses Pro-
dukt aber verwendet werde, so diirfte dies nur unter strengster Kontrolle
geschehen. Sir William Pope schligt vor, die Garagen, in welchen blei-
haltiges Benzin verwendet wird, sowie auch deren Arbeiter der Kontrolle
des Gesundheitsministeriums zu unterstellen, indem das Personal auch #rzt-
lich tiberwacht werden sollte. Finch ist der Ansicht, dass durch Zusatz
von Bleitetraiithyl zum Motorenbenzin dem englischsn Volksvermogen jéhr-
lich 15 Millionen englische Pfund durch Ersparnis an Brennstoff erhalten
bletben wiirden. Er gibt zu, dass in dicht bevolkerten Stidten, wie London,
die Verwendung dieses Produktes eine gewisse Gefahr fiir die Bevilkerung
bilde, glaubt aber, dass ihr durch strenge Vorschriften begegnet werden
konnte. Néhere Angaben iiber solche Vorschriften finden sich aber in den
uns vorliegenden Mitteilungen nicht.

Wie man sieht, ist also die Frage der Schiidlichkeit des bleihaltigen
Benzins vorlidufig nichts weniger als abgeklirt. Auf alle Fille besteht heute
noch kein geniigender Grund, an die Aufhebung des in der Lebensmittel-
verordnung enthaltenen Verbotes der Verwendung von bleihaltigem Benzin
zu denken. Dr. Ch. Schweizer.

Zum Nachweis von Obstwein in Traubenwein.
Von Dr.J. WERDER, Vorstand der Laboratorien des Eidg. Gesundheitsamtes.

(Vorlaufige Mitteilung.)

Das lingst bekannte Vorkommen von Sorbit CéHs(OH)s in Kernobst,
und damit vermutlich auch in Kernobstsiiften, einerseits und die Tatsache
anderseits, dass, worauf schon Baragiola!) und v. Fellenberg 2) aufmerksam
machten, sich zwischen dem aus dem spez. Gewichte abgeleiteten Extrakt-
gehalte und der Summe der bestimmbaren Bestandteile des Obstweines Diffe-
renzen von — 2,5 bis — 9,3 g im L., nach v. Fellenberg sogar von — 2,84 bis
zu — 13,08 g im L. ergaben, wihrend bei Traubenwein die Differenz zwischen
den gefundenen Extrakten und den durch Addition der bestimmbaren Bestand-
teile berechneten im Mittel nur — 0,29 g im L. betrug, fithrten mich auf die
Vermutung, dass dieser bisher nicht bestimmte oder als nicht bestimmbar be-
trachtete Extraktbestandteil des Obstweines Sorbit sein miisse und dass
sich der Nachweis von Sorbit zur Erkennung eines Zusatzes von Obstwein
zu Traubenwein eignen kinnte.

L W. J. Baragiola, 7. U. N. G., 1918, 36, 245.
2) Th. von Fellenberg, Mitteil. d. Eidg. Gesundheitsamtes, 1922, XTIII., 40.



Die in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Th. v. Fellenberg bisher unternom-
menen Versuche scheinen die oben ausgesprochene Vermutung zu bestétigen.
Wihrend sich in den bis jetzt gepriiften Traubenweinen Sorbit nicht nach-
weisen liess, gelang die Ausscheidung von Sorbit aus Obstwein in unzwei-
deutiger Weise nach dem von Meunier3) angegebenen Verfahren auf dem
‘Wege iiber die Benzaldehydverbindung des Sorbits (Dibenzalsorbit) selbst
bei Verwendung nur geringer Mengen Ausgangsmaterial. Auch aus missigen
Verschnitten von Obstwein mit Traubenwein konnten deutliche Niederschlige
der Benzaldehydverbindung erhalten werden.

Weitere Mitteilungen, die zusammen mit Herrn Dr. v. Fellenberg an
dieser Stelle gemacht werden sollen, bleiben vorbehalten.

Biicherhesprechungen.

« Allgemeines deutsches Gebiihrenverzeichnis fiir Chemiker ». Aufgestellt
vom Gebithrenausschuss fiir chemische Arbeiten unter Fiithrung des Vereins
deutscher Chemiker, 4. Auflage, 1928, Verlag Chemie, G.m.b. H., Berlin
W. 10, Corneliusstrasse 3. Preis Mk. 5.— (postfrei).

Die nach den Wirren der Inflationszeit in Deutschland eingetretene
Festigung der Wihrung hat es ermoglicht, auch auf dem Gebiete der Ge-
bithrenberechnung fiir chemische und Untersuchungsarbeit die erwiinschte
Ordnung wieder zu schaffen. Entsprechend dem hoheren Stande der Lebens-
kosten, der das Niveau der Vorkriegszeit immer noch nicht erreicht hat,
musste der Gebithren-Tarif von 1913 eine Aenderung im Sinne der Er-
hohung der Ansiitze erfaliren. Diese letzteren sind zum Teil ganz wesentlich
hoher als die zur Zeit fiir die kantonalen und stédtischen Untersuchungs-
anstalten der Schweiz giiltigen, aus dem Jahre 1919 stammenden Ansitze,
wobei indessen die besondere Stellung der deutschen Untersuchungsinstitute
zu beriicksichtigen ist, die nicht wie die schweizerischen ganz aus Staats-
mitteln erhalten werden. Wegleitend auch fiir einen schweizerischen Tarif
diirfte die Anordnung des neuen, deutschen Gebiithrenverzeichnisses -sein,
die den Stoff in allgemeine Bestimmungen, in Ansiitze fiir hiufig wieder-
kehrende Arbeiten und Bestimmungen, und fiir nur ausnahmsweise auszu-
fiilhrende Untersuchungen einzelner Bestandteile von Lebensmitteln und Be-
darfsgegenstinden gliedert. Interessieren diirfte unsere Laboratorien auch
der {iibrige Teil des Gebiihrenverzeichnisses, enthaltend die Ansitze fiir
«ouhnische Untersuchungen, solche gerichtlicher Natur, photographische und
physiologisch-chemische Untersuchungen in einer kaum mehr zu iiberbie-
tenden Vollstindigkeit und mit einer gerechtfertigten Wiirdigung des Wertes
chemischer Untersuchungsarbeit, fir die die Verfasser dieses Werkes An-
spruch auf den Dank auch ihrer schweizerischen Kollegen erworben haben.

A Werder.
3) Compt. rend., 110, 579 (1890), vergl. auch 111, 52 (1990).

se



	Zum Nachweis von Obstwein in Traubenwein : (vorläufige Mitteilung)

